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Stadt Stolberg (Rhld.)      Stolberg, 28.02.2011 
 
Niederschrift 
 
über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt 
Sitzungskennziffer: XVI / 14  
Tag der Sitzung: Donnerstag, 24.02.2011 
  
Ort der Sitzung Rathaus, kl. Sitzungssaal, Zimmer 143 
  
Dauer: 18:00 Uhr bis 20:40 Uhr 

ASVU 

Unterbrechungen: Keine  
Anwesende: sh. beiliegende Anwesenheitsliste Anlage 1 
  
Vorsitz: Herr Hansen  
Schriftführer: Frau Breuer  
    
 
Tagesordnung:     
   
a) Der Vorsitzende, Herr Hansen, eröffnet die Sitzung des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt. Er begrüßt die Mitglieder des 
Ausschusses und die Vertreter der Verwaltung. 

  
 Sodann stellt er die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
 
b) Er stellt weiter fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung form- und fristgerecht 

erfolgte und die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über Zeit und Ort der Sitzung 
sowie die Tagesordnung unterrichtet wurde.  

 
c) Beschlussfassung über die Tagesordnung: 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Hansen, teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt A) 
3. zu TOP A) 1., der Tagesordnungspunkt A) 13. zu TOP A) 2. und der 
Tagesordnungspunkt A) 1. zu TOP A) 3. wird. Außerdem muss die Tagesordnung 
um die Punkte A) 12.3 „Informationsvorlage zu den (bekannten) größeren Straßen-
/Kanalbaustellen im Jahr 2011“ und A) 14. „Dringende Entscheidung zur Fällung 
verschiedener Bäume wegen einer Baumaßnahme in Zweifall „Zur Fernsicht““ 
erweitert werden, er bittet um Zustimmung. 
 
RM Kirch, CDU, gibt nachfolgende Anmerkungen zur Niederschrift der ASVU Sitzung 
vom 13.01.2011: 
TOP A) 3. Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2011 
Ausschussmitglied Blau, CDU, hat die Verwaltung gebeten den Forstwirtschaftsplan 
gleichzeitig mit dem Verwaltungsbericht vorzulegen. Herr Dr. Zimdars erklärt, dass 
dies nicht möglich ist. 
TOP A) 5. Schutzstreifen für Radfahrer auf der L 23 - Eisenbahnstraße / Würselener 
Straße - Untersuchung weiterer Varianten 
Die CDU-Fraktion schlägt die Varianten 1 und 7 vor. 
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TOP A) 7. Sanierung der Halde Rhenania mit Veränderungen der Geländeoberfläche 
(Aufschüttungen) 
Die CDU-Fraktion bittet die Verwaltung, dass ein Vertreter der StädteRegion Aachen 
in einer der nächsten ASVU Sitzungen zu diesem Thema referieren soll. 
 
Die Tagesordnung wurde wie folgt einmütig abgewickelt: 
 
A) Öffentliche Sitzung: 
 
3. Verwaltungsbericht für das Forstwirtschaftsjahr 2010 
 
13.  Soziale Stadt Velau / Auf der Mühle;  
 hier: Knotengestaltung Memelstraße / Mittelstraße 
 
1. Dreilägerbachtalsperre bei Hochwasserereignissen; 
 hier: Mündlicher Vortrag 
 
2. Entscheidung über die planungsrechtliche Stellungnahme der Stadt Stolberg zu 

Vorhaben, zu denen nach § 36 (1) BauGB das Einvernehmen der Gemeinde 
erforderlich ist; 

 
 Vorhaben gem. § 38 BauGB 
  
 2.1 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; 

Bauliche Maßnahme von überörtlicher Bedeutung auf Grund von Planfest-
stellungsverfahren - Beteiligung gem. § 18b Allgemeines Eisenbahngesetz 
i.V.m. § 74 Abs. 6 VwVfG; 

  hier: Erweiterung Inselbahnsteig, Gleis 43/44, Bahnhof Stolberg Hbf, 
Strecke Stolberg-Herzogenrath 

 
 Erteilung von Befreiungen gem. § 35 (1) und (2) BauGB 
 
 2.2 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; 

Wiederaufbau der eingestürzten Dachkonstruktion der bestehenden Bewe-
gungshalle (Zerstörung durch Schneelasten) Wiederanbringung einer 
Photovoltaikanlage; hier: Schroiffstraße 27a  

 
 2.3 Errichtung eines Wohnhauses mit zwei Garagen; 
  hier: Krauthausener Straße 
 
  
Vorhaben gem. § 14 (2), (3) BauGB - Ausnahme von der Veränderungssperre 
 
 2.4 Anbau eines eingeschossigen Pfandraumes und einer Kühlzelle  

Umnutzung des bestehenden Pfandraumes in eine Backvorbereitung, 
Umlegung der Einkaufswagenbox, Erweiterung Vordach und Einbau eines 
neuen Eingangkoffers; 

  hier: Prattelsackstraße 30a 
 
4.  ÖPNV-Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Juni 2011 
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5. Verkehrsuntersuchung für das westliche Stolberger Stadtgebiet - Ergebnis der 
Bürgerinformationsveranstaltungen in Breinig und Münsterbusch 

 
6. Verkehrs- und Parksituation auf der Höhenstraße - weitere Maßnahmen 
  
 
7. Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Aachen 
 Merzbrück 
 
8. Bebauungsplan Nr. 149 “Kistenplatz” sowie 80. Änderung des Flächennutzungs-

planes; 
 hier: Vorstellung der geänderten Planung 
  Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
9. Bebauungsplan Nr. 159 “Ardennenstraße / Lerchenweg”; 
 hier: Vorstellung der Planung 
 Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
10. Beschlusskontrolle; 
 hier: Informationsvorlage 
 
11. Bericht des Grünflächenbeauftragten für das Jahr 2010 
 
12. Verkehrsrechtliche Anordnungen in Folge von Tiefbaumaßnahmen; 
 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 13.12.2010 
 
12.1 Grundsätzliche Vorgehensweise bei Genehmigungen von Baustellen 
 
12.2 Baustelle Am Halsbrech / Josef-von-Görres-Straße / Otto-Lilientalstraße / 

Trockener Weiher 
 
12.3 Informationsvorlage zu den (bekannten) größeren Straßen-

/Kanalbaustellen im Jahr 2011  
 
14.  Dringende Entscheidung zur Fällung verschiedener Bäume wegen einer       

Baumaßnahme in Zweifall „Zur Fernsicht“ 
 
15. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates; 

Mitteilungen 
 
 
A) Öffentliche Sitzung: 
 
3. Verwaltungsbericht für das Forstwirtschaftsjahr 2010 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, 
Hauptausschuss/Rat nimmt einstimmig den Sachverhalt der Vorlage zur 
Kenntnis. 
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13. Soziale Stadt Velau / Auf der Mühle;  
 hier: Knotengestaltung Memelstraße / Mittelstraße 
 
RM Kirch, CDU, beantragt Rederecht für Herrn Rednak, Anwohner der Velau. 
Herr Rednak teilt mit, dass er am 16.02.2011 ein Schreiben (s. Anlage 2) an das 
Stadtteilbüro verfasst hat, worauf er bis heute hin noch keine Antwort erhalten hat. In 
diesem Schreiben bemängelt er u. a. dass das Stadtteilbüro die Ideen und Wünsche 
der Anwohner der Velau nicht mehr so vertritt, wie gewünscht. Außerdem soll der Rat 
über Dinge entscheiden, die nicht im Sinne der Anwohner sind. Das Projekt „Soziale 
Stadt“ besteht nun schon seit drei Jahren und Ergebnisse sind immer noch nicht zu 
sehen. Viele Mitglieder des Arbeitskreises besuchen die Sitzungen des 
Arbeitskreises nicht mehr, da sie keinen Sinn mehr darin sehen, da gegen ihre Ideen 
entschieden wird und Anwohner der Velau zur Umgestaltung befragt werden, die gar 
nicht im Arbeitskreis sind und auch kein Stimmrecht haben. Des Weiteren erläutert 
er, dass oftmals gar keine Arbeitskreissitzungen mehr stattfinden oder die Mitglieder 
einfach nicht dazu eingeladen werden. Herr Rednak weißt nochmals darauf hin, dass 
die Anwohner gegen die Aufstellung von zwei Sitzbänken am Umgestaltungspunkt 
gestimmt haben und die Verwaltung diese nun doch dem Ausschuss zur 
Beschlussfassung vorlegt. 
 
Herr Dr. Joußen, Stadtteilmanager, widerspricht den Vorwürfen entschieden: Zum 
einen werden alle Mitglieder zu den Sitzungen per Post oder E-Mail eingeladen. Ein 
Nicht-Erreichen von Gruppenmitgliedern ist ihm unerklärlich und ist keinesfalls 
beabsichtigt. Die Sitzungen haben lange Zeit nicht stattgefunden, da die 
Finanzierung des Gesamtprojektes über Monate „auf der Kippe stand“ und somit bis 
zur Klärung grundsätzlicher Fragen Stillstand herrschte. Dies führte zum eine dazu, 
dass bis heute noch nichts gebaut wurde und zum anderen, dass bei einigen 
Arbeitsgruppenmitgliedern der Eindruck entstanden sein mag, dass die Sitzungen  
aus anderen Gründen nicht einberufen wurden (obwohl die Ursachen für die 
Verzögerungen kommuniziert wurden). Dr. Joußen weißt aber darauf hin, dass sich 
dennoch viel im nicht-baulichen Bereich getan hat und der Fortschritt der Maßnahme 
sich nicht allein an Baulichkeiten messen lässt. Die schriftliche Beteiligung der 
Arbeitsgruppenmitglieder zu dem konkreten Umgestaltungsbereich sei zudem 
genauso zielführend gewesen, wie eine Sitzung, zumal die grundsätzlichen 
Varianten in den vorangegangenen Sitzungen umfänglich diskutiert worden sind.  
Herr Dr. Joußen weißt darauf hin, dass es zwar ein Mehrheitsvotum des 
Bürgergremiums gibt, aber letztendlich der Rat bzw. der Fachausschuss entscheiden 
muss. Dabei wird er auch seine fachliche Meinung vertreten und diese nicht ändern.          
Der Arbeitskreis musste einige Anwohner, die nicht im Arbeitskreis tätig sind, 
einbeziehen, da diese dort ihre Garagen haben und somit von der Umgestaltung 
betroffen sind. Die geplanten Sitzbänke dienen im Rahmen der „Sozialen Stadt“ 
öffentliche Begegnungsräume für Menschen in diesem Viertel zu schaffen. 
 
RM Prußeit, Die Linke, erklärt, dass der Rat und die Ausschüsse dafür da sind, die 
Meinung der Bürger zu vertreten, daher sollen keine Sitzbänke aufgestellt werden. 
 
Ausschussmitglied Blau, CDU, kritisiert, dass es nicht sein kann, dass die Mitglieder 
des Arbeitskreises einfach nicht zu Sitzungen eingeladen werden oder die Sitzungen 
einfach nicht stattfinden. 
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Der Stadtteilmanager, Herr Dr. Joußen, teilt mit, dass alle Sitzungen stattgefunden 
haben oder verschoben worden sind. Die Mitglieder sind ebenfalls zu allen Sitzungen 
eingeladen worden.  
 
Herr Pickhardt, Leiter Fachbereich 1, ergänzt, dass die Beteiligung der 
Bürgergremien aufgrund des Programmcharakters der „Sozialen Stadt“ 
außergewöhnlich intensiv war und er die Diskussionen als sehr konstruktiv 
empfunden hat. Die vorgelegten Varianten waren alle intensiv diskutiert worden. Er 
unterstreicht aber, dass die Bürgerbeteiligung – wie in anderen Planverfahren auch - 
keinesfalls „Bestimmung“ bedeutet und es sich nur um ein Bürgervotum handelt, aber 
schon aus rechtlichen Gründen der Rat bzw. seine Fachausschüsse entscheiden 
müssen. Die Verwaltung ist zusammen mit dem Stadtteilmanagement zu der 
Beschlussempfehlung gelangt, dass die Sitzbänke aus fachlicher Sicht vorgesehen 
werden sollten. Nicht nur, aber insbesondere im Programmgebiet der „Sozialen 
Stadt“ wäre es kaum nachvollziehbar, wenn auf öffentlichen Plätzen keine 
Sitzmöglichkeiten vorhanden sind, um den Menschen des Viertels Gelegenheit zur 
Begegnung zu geben. Sollten sich die von einigen Bürgern befürchteten Zustände 
tatsächlich einstellen (Lärmbelästigungen, Müll etc.) können Bänke auch wieder 
abgebaut werden. Eine Förderschädlichkeit, wenn keine Bänke aufgestellt würden, 
ist nicht gegeben.   
 
RM Kirch, CDU, und RM Engels, SPD, bitten darum, diesen Tagesordnungspunkt zu 
vertagen und noch einmal den Arbeitskreis einzuberufen, damit dieser über die 
Entscheidung zur Aufstellung von Sitzbänken entscheiden kann. 
 
Herr Pickhardt bittet den Ausschuss heute eine Entscheidung zu treffen, damit die 
Arbeiten weiterlaufen können, denn einerseits soll doch nun bald in der Örtlichkeit 
Bauaktivität zu sehen sein und die durch die (nicht selbst verschuldeten) Umstände 
eingetretene Verzögerungen im Zeitplan sollen aufgeholt werden. Zum anderen steht 
der Stadtteilbetrieb „in den Startlöchern“, die ihm zugedachten und in Aussicht 
gestellten Arbeiten endlich beginnen zu können. Herr Pickhardt stellt fest, dass sich 
alle beteiligten Arbeitsgruppenmitglieder für die Variante 2 b entschieden haben. Das 
ist der eigentliche Erfolg des Prozesses und der Kommunikation und ist 
außergewöhnlich einmütig. Der Dissens besteht lediglich über die Bänke, über deren 
Aufstellung auch noch nach Baubeginn entschieden werden kann. Er schlägt vor, 
das Thema „Bänke“ weiter in den Stadtteilgremien zu diskutieren und den Ausschuss 
in einer der nächsten Sitzungen entscheiden zu lassen.  
 
Diesem Vorschlag stimmen die Fraktionen zu und fassen nachfolgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Velau/ Auf der Mühle“ von der 
Verwaltung erstellten 3 Planvarianten zur Umgestaltung des Knotens 
Memelstraße/ Mittelstraße mit der angrenzenden Platzfläche sowie das 
Ergebnis des hierzu durchgeführten Bürgervotums und die 
Änderungsvorschläge der Arbeitsgruppe „Wohnen und Wohnumfeld“ zur 
Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Ausführungsplanung auf 
Grundlage der Variante 2 b gemäß den Stellungnahmen der Verwaltung im 
Sachverhalt anzulassen. Es findet ein Arbeitskreis mit den stimmberechtigten 
Mitgliedern statt, wo erneut über die Aufstellung von Sitzbänken entschieden 
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wird. Der ASVU wird dann in einer seiner nächsten Sitzungen nochmals über 
die Aufstellung von Sitzbänken entscheiden. Die Ausführung der Maßnahme 
erfolgt durch den ebenfalls im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Velau/ Auf 
der Mühle“ eingerichteten Stadtteilbetrieb. 
 
1. Dreilägerbachtalsperre bei Hochwasserereignissen; 
 hier: Mündlicher Vortrag 
 
Herr Meurer, WVER, und Herr Dautzenberg, WAG Nordeifel, halten jeweils einen 
Vortrag zum Hochwasserschutz in Stolberg. Die Präsentationen sind der 
Niederschrift als Anlage 3 und 4 beigefügt.  
 
Herr Weber, CDU-Fraktion, verlässt die Sitzung um 19:00 Uhr. Herr Matheis, CDU-
Fraktion nimmt ab 19:14 Uhr an der Sitzung teil. 
 
2. Entscheidung über die planungsrechtliche Stellungnahme der Stadt Stolberg zu 
Vorhaben, zu denen nach § 36 (1) BauGB das Einvernehmen der Gemeinde 
erforderlich ist; 
  
 2.1 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; 

Bauliche Maßnahme von überörtlicher Bedeutung auf Grund von Planfest-
stellungsverfahren - Beteiligung gem. § 18b Allgemeines Eisenbahngesetz 
i.V.m. § 74 Abs. 6 VwVfG; 

  hier: Erweiterung Inselbahnsteig, Gleis 43/44, Bahnhof Stolberg Hbf, 
Strecke Stolberg-Herzogenrath 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt  bestätigt 
einstimmig die vorgenannte Dringlichkeitsentscheidung, 
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschließt 
einstimmig der planungsrechtlichen Stellungnahme zuzustimmen. 
 
 Erteilung von Befreiungen gem. § 35 (1) und (2) BauGB 
 
 2.2 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; 

Wiederaufbau der eingestürzten Dachkonstruktion der bestehenden Bewe-
gungshalle (Zerstörung durch Schneelasten) Wiederanbringung einer 
Photovoltaikanlage; 

  hier: Schroiffstraße 27a 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt  bestätigt 
einstimmig die vorgenannte Dringlichkeitsentscheidung, 
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschließt 
einstimmig der planungsrechtlichen Stellungnahme zuzustimmen. 
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 2.3 Errichtung eines Wohnhauses mit zwei Garagen; 
  hier: Krauthausener Straße 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschließt 
einstimmig der planungsrechtlichen Stellungnahme zuzustimmen. 
 
  
Vorhaben gem. § 14 (2), (3) BauGB - Ausnahme von der Veränderungssperre 
 
 2.4 Anbau eines eingeschossigen Pfandraumes und einer Kühlzelle  

Umnutzung des bestehenden Pfandraumes in eine Backvorbereitung, 
Umlegung der Einkaufswagenbox, Erweiterung Vordach und Einbau eines 
neuen Eingangkoffers; 

  hier: Prattelsackstraße 30a 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschließt 
einstimmig der planungsrechtlichen Stellungnahme zuzustimmen. 
 
4.  ÖPNV-Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Juni 2011 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die von der ASEAG vorgeschlagenen ÖPNV Maßnahmen zum Fahrplanwechsel 
am 12. Juni 2011 zur Kenntnis und stimmt den vorgeschlagenen Änderungen 
zur Verbesserung der Anbindung des Stolberger Hauptbahnhofs an die 
Buslinie 42 sowie der Weiterführung der  Schnellbuslinie 125 bis zum Mühlener 
Bahnhof wie im Sachverhalt bzw. von der ASEAG im Anhang beschrieben, zu. 
 
5. Verkehrsuntersuchung für das westliche Stolberger Stadtgebiet - Ergebnis der 
Bürgerinformationsveranstaltungen in Breinig und Münsterbusch 
 
RM Kirch, CDU, bittet die Verwaltung eine Bürgerbeteiligung in der Atsch 
durchzuführen und die Atscher Bevölkerung separat zu informieren, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass noch weitere Untersuchungen des Büros ausstehen, die 
nur die Atsch betreffen. Außerdem bittet er die Verwaltung um einen Sachstand zu 
den Autobahnanschlüssen. 
 
Herr Pickhardt erklärt, dass eine weitere Bürgerversammlung in der Atsch terminiert 
werden kann, u. U. mit der Konsequenz, dass sich die nächste Beschlussfassung im 
ASVU verschieben könnte, was aber hinnehmbar wäre.  
Zu den Autobahnanschlussstellen erklärt Herr Pickhardt, dass es hier keine neueren 
Erkenntnisse gibt. Für die Anschlussstelle „Eilendorf“ wurde die Linienbestimmung 
schon vor einigen Jahren abgeschlossen. Die Planunterlagen (Detailplanungen) für 
das Planfeststellungsverfahren sollten nach Auskunft des Landesbetriebes kurzfristig 
erstellt werden. Konkretere Zeitangaben können nicht gemacht werden. Inwieweit der 
von der Stadt Würselen, der Stadt Aachen und der StädteRegion geforderte 
Anschluss der L 23 an die A 4 zwischen Verlautenheide und Würselen realisiert 
werden kann ist ebenfalls ungewiss. Hier ist der Landesbetrieb aufgefordert, 
entsprechende Verkehrsuntersuchungen anzulassen, um im Zusammenhang mit 
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dem Ausbau des Autobahnkreuzes Aachen dieses Vorhaben zu realisieren. Auf 
Nachfrage von FB1 aufgrund eines missverständlichen Presseartikels vom 
19.02.2011 bestätigt die Technische Beigeordnete der Stadt Aachen, dass die Stadt 
Aachen beide Anschlussstellen benötigt und auf deren Realisierung drängt. Von 
einem  „Entweder-Verlautenheide-oder-Eilendorf“ kann keine Rede sein. Die 
Verwaltung wird die Sache im Auge behalten.  
Zu einer Anschlussstelle im Bereich der Raststätte „Aachener Land“ über Camp 
Astrid gibt es nichts Neues. Die Verwaltung wird diese immer wieder thematisieren. 
Das Büro IVV ist beauftragt, die positiven und negativen Auswirkungen einer solchen 
Maßnahme rechnerisch darzustellen.   
 
Ausschussmitglied Blau, CDU, fragt nach, warum immer das Verkehrsplanungsbüro 
IVV aus Aachen mit den Verkehrsuntersuchungen beauftragt wird. Er ist mit den 
Arbeiten des Unternehmens nicht mehr zufrieden, da es bei der 
Verkehrsuntersuchung West einen Ausbau der Nordtangente vorgeschlagen hat, 
obwohl dies absolut nicht möglich ist. 
 
Der Leiter des Fachbereichs 1, Herr Pickhardt, erklärt, dass das Büro IVV bei den 
Ausschreibungen immer am günstigen ist und inzwischen umfängliches Vorwissen 
und Daten über die Verkehrsverhältnisse in Stolberg hat und somit – mutmaßlich – 
relativ preiswert anbieten kann.  
Herr Pickhardt stellt klar, dass die sog. „Nordtangente“ keine Empfehlung des 
Ingenieurbüros ist, sondern diese nur einer neutralen Prüfung unterziehen sollte.    
Die „Nordtangente“ ist durchaus eine baulich machbare Variante, die dem 
Generalverkehrsplan aus den 70er Jahren entnommen wurde und die einzige 
theoretisch denkbare Umgehungsvariante für Breinig darstellt. Herr Pickhardt stellt 
aber auch klar, dass es sich hier um eine rein rechnerische und mathematisch-
verkehrstechnische Betrachtung handelt, bei der andere Aspekte, wie Natur- und 
Landschaffsschutz, Lärmschutz, Beeinträchtigung von Naherholungsbereichen, 
Belange der Nahversorgung usw. zunächst keine Rolle spielen, genauso wenig wie 
mögliche bauliche Engpässe in Büsbach. Aber es ist gerade der Sinn solcher 
Gutachten, die Auswirkungen von Eingriffen in das Verkehrsnetz und ggf. 
unerwünschte Verdrängungseffekte aufzuzeigen, d.h. auch zu zeigen, dass es u. U. 
keine gute Idee ist, bestimmte Straßenverbindungen anzulegen und dass es ggf. 
keine realistischen Patentlösungen gibt.  
 
Auf Nachfrage von RM Engels, SPD, wann die Verwaltung eine Vorlage mit dem 
Abschlussbericht vorlegen wird, erklärt Herr Pickhardt, dass dies voraussichtlich im 
übernächsten ASVU sein wird. Das Büro IVV hat aufgrund der Bürgerversammlung 
in Münsterbusch noch weitere Gutachtenergänzungen beauftragt bekommen, die 
noch Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt  einstimmig 
die Ergebnisse der zu der Verkehrsuntersuchung für das westliche Stolberger 
Stadtgebiet durchgeführten Bürgerinformations-Veranstaltungen zur Kenntnis. 
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6. Verkehrs- und Parksituation auf der Höhenstraße - weitere Maßnahmen 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die Stellungnahmen der Verwaltung zu den von den Fraktionen aufgeworfenen 
Fragen, Anregungen und Anträge zur Kenntnis und beschließt die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und Parksituation auf der 
Höhenstraße gemäß den Empfehlungen der Verwaltung im Sachverhalt. 
  
Der Ausschuss empfiehlt einstimmig Hauptausschuss und Rat, die für die 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht  benötigten Mittel bereit zu stellen.  
  
7. Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Aachen-

Merzbrück 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
8. Bebauungsplan Nr. 149 “Kistenplatz” sowie 80. Änderung des 

Flächennutzungs-planes; 
 hier: Vorstellung der geänderten Planung 
  Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
Beschluss:  
1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 149 „Kistenplatz“ sowie der 
80. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis und empfiehlt dem 
Hauptausschuss / dem Rat den am 16.09.2008 gefassten Satzungsbeschluss, 
bzw. den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
zurückzunehmen. 
 
2. Sofern den geänderten Vorentwürfen der Planung gefolgt wird, empfiehlt der 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt dem Hauptausschuss / 
dem Rat, die Verwaltung mit der erneuten Durchführung der öffentlichen 
Auslegungen gem. § 3 (2) BauGB zu beauftragen. 
 
9. Bebauungsplan Nr. 159 “Ardennenstraße / Lerchenweg”; 
 hier: Vorstellung der Planung 
  Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
RM Engels, SPD, begrüßt, dass die allermeisten Punkte, die in der 
Bürgerversammlung seitens der Bürger - insbesondere beim Lärmschutz - gefordert 
wurden, in der vorgelegten Planung Berücksichtigt wurden.  Er kritisiert jedoch, dass 
die Lärmschutzwand nicht über die gesamte Länge errichtet werden soll. Er bittet den 
Beschlussvorschlag unter A.1.3 wie folgt zu ändern: „Die Lärmschutzwand am 
Lerchenweg wird über die gesamte Länge errichtet (wie im Planvorentwurf 
dargestellt) in einer Höhe von 1,75 m. Eine Verkürzung wird abgelehnt. Die Wand ist 
unabhängig von der Verkaufsfläche zwingend zu errichten. Die Lärmschutzwand ist 
zu begrünen (z. B. Efeu). Der Plan zur Offenlegung ist entsprechend zu ändern.“ 
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Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
den geänderten Vorentwurf zur Kenntnis und empfiehlt dem Hauptausschuss / 
Rat zu beschließen: 

 
A.1.1 Der Anregung, zusätzlich zur maximalen Firsthöhe die maximale 
Traufhöhe festzusetzen, wird gefolgt. 
 
A.1.2 Der Anregung, zusätzliche Festsetzungen bezüglich der Papierpresse zu 
treffen, wird gefolgt. 
 
A.1.3 Die Lärmschutzwand am Lerchenweg wird über die gesamte Länge 
errichtet (wie im Planvorentwurf dargestellt) in einer Höhe von 1,75 m. Eine 
Verkürzung wird abgelehnt. Die Wand ist unabhängig von der Verkaufsfläche 
zwingend zu errichten. Die Lärmschutzwand ist zu begrünen (z. B. Efeu). Der 
Plan zur Offenlegung ist entsprechend zu ändern. 
 
A.1.4 Der Forderung bzgl. der Differenzierung der Zuordnung der 
Immissionsorte zu den Gebietskategorien gem. der BauNVO wird gefolgt. 
 
A.1.5 Der Forderung bzgl. der Berücksichtigung von vorhandenen 
Vorbelastungen wird soweit fachlich möglich, gefolgt. 
 
A.1.6 Der Anregung, durch den Fußweg die Lärmschutzwand nicht zu 
unterbrechen wird gefolgt. 
 
A.1.7 Der Anregung bzgl. der Verlängerung des Lärmschutzwalles sowie der 
Forderung bzgl. einer Festsetzung von Wänden um das Kühlaggregat wird 
gefolgt. 
 
A.1.8 Die Forderung bzgl. der Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung wird ebenso wie die Forderung nach Änderung 
der Verfahrenswahl in das eines klassischen Regelverfahrens zurückgewiesen. 
 
A.1.9 Der Anregung, nur die Fahrwege in Asphalt auszuführen, wird gefolgt. 
 
A.1.10 Die Bedenken bzgl. der Schulwegsicherung werden zurückgewiesen. 
 
A.1.11 Der Forderung bzgl. der Installation einer Schranke bzw. eines Tores 
wird gefolgt. 
 
A.1.12 Den Bedenken bzgl. des Sonntagbetriebes des separaten Backshops 
wird gefolgt. 
 
A.1.13 Die Forderung nach Erhalt der vorhandenen Böschung am Lerchenweg 
wird zurückgewiesen. 
 
A.2.1 Die Bedenken bzgl. des beschleunigten Verfahrens, der maßgeblichen 
Anforderungen an eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 17 
UVPG, der Berücksichtigung von Spielplatz und Schulsportanlage werden 
zurückgewiesen.  
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A.2.2 Die Bedenken bzgl. der Zuordnung der Immissionsorte zu den 
Gebietskategorien der BauNVO wurden in der Überarbeitung des 
Schallschutzgutachtens aufgegriffen. 
 
A.2.3 Die Bedenken bzgl. des Umweltberichtes, der gerechten Abwägung 
öffentlicher und privater Belange sowie der fehlenden Lösung des 
Konfliktpotentials werden zurückgewiesen. 
 
A.3.1 Die Bedenken bzgl. des großflächigen Einzelhandelsbetriebes und 
seines Einzuggebietes, bzw. der gewählten Verfahrensart sowie der örtlichen 
Verkehrssituation und der damit verbundenen Lärmproblematik sowie des 
geplanten Fußweges werden zurückgewiesen.  
 
A.3.2 Die Bedenken bzgl. einer erheblichen Beeinträchtigung des Wohnwertes 
durch die vorliegende Planung werden zurückgewiesen. 
 
A.3.3 Die Forderung vollständig auf das Vorhaben zu verzichten wird 
zurückgewiesen. 
 
A.4.1 Die Bedenken bzgl. des großflächigen Einzelhandelsbetriebes und 
dessen Einzugsbereich sowie der prognostizierten Lärmbelastungen werden 
zurückgewiesen.  
 
A.4.2 Der Forderung bzgl. der Berücksichtigung von vorhandenen 
Vorbelastungen wird soweit fachlich möglich, gefolgt.  
 
A.4.3 Den Forderungen bzgl. der beabsichtigten Verriegelung des Parkplatzes 
in der Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen sowie bzgl. der 
Lärmschutzwand zum Lerchenweg hin wird gefolgt.  
 
B.1.1 Die Bedenken bzgl. der Beurteilung der vorhandenen Vegetation, der 
Dimensionierung der Parkplatzanlage und des damit verbundenen 
Versiegelungsgrades werden zurückgewiesen.  
 
B.1.2 Die Bedenken bzgl. der Verkehrsmengen, der Verschlechterung des 
Wohnumfeldes sowie der Verfahrenswahl werden zurückgewiesen.  
 
B.1.3 Die Forderungen nach Durchführung einer Umweltprüfung und der 
Erstellung eines Umweltberichtes werden zurückgewiesen. 
 
B.2.1 Die Hinweise des Kampfmittelbeseitigungsdienstes werden in die 
textlichen Festsetzungen übernommen. 
 
B.3.1 Den Forderungen bzgl. einer Überarbeitung des Lärmgutachtens, bzw. 
einer differenzierten Einordnung der Immissionspunkte in die 
Gebietskategorien nach BauNVO sowie einer Berücksichtigung des 
bestehenden Einzelhandelbetriebes wird entsprochen. 
 
B.3.2 Der Forderung nach Bereinigung der Diskrepanz zwischen 
Lärmgutachten und textlichen Festsetzungen wird gefolgt. 
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B.3.3 Der Forderung nach Änderung, bzw. Anpassung der Öffnungszeiten wird 
gefolgt.  
 
B.4.1 Der Forderung bzgl. der Einschaltung eines Sachverständigen wurde 
gefolgt. Der Forderung nach Kennzeichnung des Plangebietes gemäß § 9 Abs. 
5 BauGB muss jedoch aufgrund der Stellungnahme zu den bergbaulich-
geotechnischen Verhältnissen nicht nachgekommen werden. 
 
C. Sofern dem geänderten Vorentwurf der Planung sowie den 
Einzelbeschlussvorschlägen nicht gänzlich gefolgt werden kann, die 
Verwaltung mit der Einarbeitung des geänderten Beschlussvorschlages unter 
A.1.3 in die vorliegende Planung beauftragt wird, um nach erfolgter Anpassung 
der Planung die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 159 
„Ardennenstraße / Lerchenweg“ gem. § 3 (2) BauGB durchzuführen. 
 
10. Beschlusskontrolle; 
      hier: Informationsvorlage 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die Informationsvorlage bezüglich der Beschlusskontrolle zur Kenntnis. 
 
11. Bericht des Grünflächenbeauftragten für das Jahr 2010 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die Informationsvorlage zur Kenntnis. 
 
12. Verkehrsrechtliche Anordnungen in Folge von Tiefbaumaßnahmen; 
 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 13.12.2010 
 
 12.1 Grundsätzliche Vorgehensweise bei Genehmigungen von Baustellen 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschließt 
einstimmig, dass er durch die Verwaltung vor Erteilung verkehrsrechtlicher 
Genehmigungen für bedeutende Baumaßnahmen im öffentlichen 
Straßenbereich beteiligt wird. 
  
 12.2 Baustelle Am Halsbrech / Josef-von-Görres-Straße / Otto-Lilientalstraße 

/ Trockener Weiher 
 
RM Kirch, CDU, bittet die Verwaltung eine Umkehrung der Einbahnstraße Halsbrech/ 
Josef-von-Görres-Straße zu vermeiden.  
   
Beschluss: 
Der ASVU nimmt einstimmig die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 

12.3 Informationsvorlage zu den (bekannten) größeren Straßen- und 
Kanalbaustellen im Jahr 2011 
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Beschluss:  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nimmt einstimmig 
die Information zu den Baustellen 2011 zur Kenntnis.  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt genehmigt folgende 
Baustellen (siehe Liste zur Vorlage): Pfarrer-Gau-Straße, Krauthausener Straße, 
K13 – K 14 (Krauthausener Str./ Pfarrer-Gau-Straße, Schützheide, Bachstraße/ 
Lindenstraße. 
 
14. Dringende Entscheidung zur Fällung verschiedener Bäume wegen einer 
Baumaßnahme in Zweifall „Zur Fernsicht“ 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt stimmt einstimmig 
einer Fällung von Bäumen auf der städtischen Wegeparzelle „Zur Fernsicht“ 
wegen Baumaßnahmen auf dem Grundstück Zur Fernsicht 6 zu. 
 
15. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates; 

Mitteilungen 
 
15.1. Herr Pickhardt, Leiter des Fachbereichs 1, teilt zu einem Antrag der CDU-
Fraktion vom 25.10.2010 mit, dass die Anwohner der Josef-von-Görres-Straße 48-
48c keinen Anspruch auf einen Verkehrsspiegel haben. Ein Verkehrsspiegel ist  kein 
Verkehrszeichen oder Hilfsmittel gem. StVO. Aus haftungsrechtlichen und 
finanziellen Gründen wird die Stadt keine Verkehrsspiegel aufstellen. Die Anwohner 
dürfen jedoch nach Genehmigung einen Verkehrsspiegel aufstellen, die Kosten sind 
durch die Anwohner zu tragen. So wie in der Josef-von-Görres-Straße 48-48c geht 
die Verwaltung mit allen Anträgen von Bürgern zur Aufstellung von Verkehrsspiegeln 
vor.  
 
15.2. Herr Pickhardt, FB 1, teilt mit, dass am 24.03.2011 um 17:00 Uhr eine 
Sondersitzung des ASVU einberufen wird. Der ASVU sowie einige Bewohner der 
Velau werden als Jury über die Gestaltung der Mittelinsel des Kreisverkehrs 
Eschweilerstraße / Münsterbachstraße entscheiden. 
 
15.3. Herr Braun, Leiter des Fachbereichs 2, berichtet über den Schwelbrand in der 
Akkuschrott-Deponie der Berzelius Stolberg GmbH (s. Anlage 5). 
 
15.4. Der Leiter des Fachbereichs 1, Herr Pickhardt, teilt mit, dass die Einführung 
des „Sozialtickets“ für das AVV-Gebiet so schnell wie möglich geschehen wird. Die 
geplante Einführung zum 01.04.2011 kann nach Auskunft des AVV aus 
organisatorischen Gründen nicht erfolgen. Hier sind noch Entscheidungen beim 
Landesverkehrsministerium abzuwarten sowie die noch nicht abgeschlossenen 
Verhandlungen zwischen den Verkehrsbetrieben, dem AVV und den 
Sozialleistungträgern über die Vetriebsmodalitäten. 
 
15.5. Herr Pickhardt, FB 1, teilt auf Nachfrage von RM Engels, SPD, zur Errichtung 
eines Lokals für erotische Massagen in der Konrad-Adenauer-Straße 15-161 mit, 
dass eine Beantwortung zur Niederschrift erfolgen wird. 
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Nachträgliche Antwort der Verwaltung: 
„Auf Antrag des Eigentümers eines an der Konrad-Adenauer-Straße gelegenen 
Grundstückes wurde nach intensiver hausinterner Prüfung die Baugenehmigung zur 
Erweiterung der Nutzung der Wohnung im Erdgeschoss des vorhandenen 
Mehrfamilienwohnhauses in einen Massagebetrieb (Massagen, erotische Massagen, 
erotisches Erholungsprogramm) erteilt. 
 
Die Genehmigung wurde unter folgenden Bedingungen ausgesprochen, zu deren 
Erfüllung sich der Antragsteller, wie auch die Wohnungsmieterin (Betreiberin) im 
Übrigen zuvor verpflichtet haben: 
 
1. Es dürfen maximal zwei Personen dem Gewerbe nachgehen. 
2. Die gewerbliche Tätigkeit darf nur werktags und in der Zeit von 12.00 Uhr bis 

20.00 Uhr stattfinden. 
3. Die gewerbliche Tätigkeit darf nach Außen hin nur „wohnähnlich“ in Erscheinung 

treten. 
4. Werbeanlagen o.ä. dürfen nicht angebracht werden. 
5. Die Mieterin muss dort auch tatsächlich wohnen und gemeldet sein. 
 
Der Antragsteller hat einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung in dem 
genehmigten Umfang, da das Vorhaben insbesondere unter bauplanungsrechtlichen 
Aspekten zulässig ist. 
 
Das betroffene Grundstück liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles im Sinne des § 34 des Baugesetzbuches (BauGB). Gem. § 34 Abs. 1 BauGB 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Weiterhin müssen 
die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  
 
Die nähere Umgebung, hier: die Bebauung entlang der Konrad-Adenauer-Straße, 
beginnend an der Einmündung Aachener Straße in südlicher Richtung, entspricht im 
vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der vorhandenen Gebäude und deren 
Nutzung, insbesondere des unmittelbar angrenzenden Autohauses mit 
Ausstellungsräumen, Werkstatt etc., einem Mischgebiet (MI) i.S. des § 6 der 
Baunutzungsverordnung  (BauNVO). 
 
In Mischgebieten, die dem Wohnen und der Unterbringung von das Wohnen nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben dienen, sind nach ständiger 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung Bordelle und bordellartige Betriebe 
unzulässig, da sie sich mit der Wohnnutzung grundsätzlich nicht vertragen. 
Zulassungsfähig ist aber die sog. Wohnungsprostitution, von der man jedoch nur 
sprechen kann, wenn in der Wohnung eine bis höchstens zwei Prostituierte ihrem 
Gewerbe unauffällig nachgehen und auch für längere Zeit und nicht nur für einige 
Wochen dort tatsächlich wohnen. Hierzu gehören auch das Übernachten und eine 
polizeiliche Meldung. 
 
In der Regel wird bei der Wohnungsprostitution davon ausgegangen, dass von ihr 
keine - wie mit einem Bordell oder bordellartigen Betrieb üblicherweise einher 
gehenden - negativen Auswirkungen (sog. „milieubedingte Unruhe“, d.h. eine 
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massive Belästigung der Anwohner, z.B. durch angetrunkene und randalierende 
Freier, Lärm im Treppenhaus, Klingeln an der falschen Wohnungstür oder sogar 
gewalttätige Begleiterscheinungen des „Rotlichtmilieus“) ausgehen. 
 
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird auch im vorliegenden Fall unterstellt, 
zumal in der Betriebsbeschreibung dargelegt worden ist, dass jeder Gast 
grundsätzlich nach vorheriger telefonischer  Terminabsprache empfangen wird und 
es keine Laufkundschaft gibt. Außerdem befinden sich im Gebäude selbst oder in der 
näheren Umgebung keine sensiblen Nutzungen (wie z.B. Kindergärten, Schulen oder 
sonstige Institutionen, die von Kindern aufgesucht werden), die von den 
Auswirkungen dieser gewerblichen Nutzung erheblich beeinträchtigt werden können. 
 
Damit später keine Zweifel hinsichtlich der genehmigten Nutzung aufkommen, ist die 
beabsichtige Tätigkeit, da die Wohnung tatsächlich der gewerbsmäßigen Ausübung 
sexueller Handlungen dienen soll, auch entsprechend beschrieben worden. 
 
Da die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr bereits zu einer Tageszeit mit einer 
erhöhten Empfindlichkeit zählt (vgl. Ziff. 6.5 TA Lärm), ist, um mögliche Konflikte mit 
der (Wohnungs-)Nachbarschaft weitestgehend zu vermeiden, die Betriebszeit auf 
Werktage und auf eine Zeit bis 20.00 Uhr beschränkt worden.“ 
 
15.6. RM Engels, SPD, weist auf Schlaglöcher in der Cockerillstraße / Von-Coels-
Straße (Stadt Aachen) hin. 
Der Leiter des Fachbereiches 1, Herr Pickhardt, teilt mit, dass der Landesbetrieb 
Straßenbau NRW beabsichtigt – vorbehaltlich der Mittelverfügbarkeit - dies noch in 
diesem Jahr zu beheben. Dies kann nur unter Vollsperrung geschehen. Die 
Terminierung sowie die Abstimmung der Umleitungsstrecken werden zwischen den 
Städten Stolberg und Aachen und dem Landesbetrieb erfolgen.  
 
15.7. Herr Matheis, CDU, fragt nach, wann die Versorgungsträger die 
Versorgungsleitungen (Hausanschlüsse) auf der Würselenerstraße erneuern 
müssen. Er bittet dies zu prüfen, damit dies im Rahmen der neuen Asphaltdecke auf 
der Würselenerstraße erfolgen kann. 
Herr Braun, Leiter des Fachbereiches 2, teilt mit, dass der städtische Kanal  
untersucht wurde und nicht erneuert werden muss. Die Hausanschlüsse 
(Dichtheitsprüfung) sind hier erst in einigen Jahren (voraussichtlich ab 2018) an der 
Reihe. Die übrigen Versorgungsträger werden vor einer solchen Maßnahme durch 
den Baulastträger (Landesbetrieb) befragt, ob Erneuerungen an  Gas-, Wasser-, 
Elektro- oder Telekommunikationsleitungen anstehen. Grundsätzlich ist es aber nie 
ganz auszuschließen, dass aufgrund von Leitungsschäden oder privaten 
Hausanschlüssen auch kurz nach einer Fahrbahnsanierung wieder Aufbrüche 
stattfinden.  
 
15.8. Herr Pickhardt, FB 1, teilt auf Nachfrage von RM Konrads, CDU, mit, dass 
sowohl Gutachten als auch Berechnung zur Errichtung einer Lichtzeichenanlage an 
der Zweifaller Straße (Burg Center) vorliegen. Im Zusammenhang mit der Behebung 
von Bauschäden im Bereich der „Kaufland-Zufahrt“ sollte auch die LZA gebaut 
werden. Hierbei gab es aber Verzögerungen. Die Verwaltung ist derzeit in 
Abstimmungsgesprächen mit „Kaufland“ über die Anerkennung und Behebung von 
Gewährleistungs- u. a. Mängeln. 
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15.9. Ausschussmitglied van Emelen, SPD, weist auf ein marodes Geländer in der 
Derichsberger Straße zur Vicht hin. 
 
15.10. Der Ausschussvorsitzende, Herr Hansen, bedankt sich bei Herrn Braun, Leiter 
des Fachbereichs 2, der ab 01.03.2011 in die Freizeitphase einsteigt, für die 
sachgerechte und freundliche Unterstützung und wünscht ihm alles Gute.  
 
Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt Herr Hansen die Sitzung um 
20:40 Uhr. 
      
   
 
 
 
 
Hansen Breuer 

Vorsitzender Schriftführerin 
 
 
Der Niederschrift sind folgende Anlagen beigefügt: 
Anlage 1:  Anwesenheitsliste 
Anlage 2: Schreiben an Stadtteilbüro von Anwohnern der Velau, TOP A) 13. 
Anlage 3:  Vortrag Herr Meurer, WVER, TOP A) 3. 
Anlage 4:  Vortrag Herr Dautzenberg, WAG Nordeifel, TOP A) 3. 
Anlage 5: Schwelbrand Akkuschrott-Deponi Berzelius Stolberg GmbH, TOP A) 15.3 
 
































































































